
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/7/26 99/20/0261
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.2001

Index

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §109 Z2;

StVG §111;

StVG §116;

StVG §24;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/20/0262

Rechtssatz

Der "strafweise" Entzug von Vergünstigungen außerhalb des dafür vorgesehenen Verfahrens ist von vornherein nicht

rechtmäßig.
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